
JobFit-Leitfaden

Verknüpfung von Gesundheits-
und Arbeitsmarktförderung

Ratgeber



� �

Vorwort	 4

Kapitel I 
Grundlagen des JobFit-Ansatzes

1.	 Ausgangslage	 6
2.	 Der JobFit-Ansatz	 7
3.	 Die Kernelemente des JobFit-Ansatzes	 10
3.1.	 Die individuelle Gesundheitskompetenzberatung	 10
3.2.	Der Präventionskurs	 11
3.3.	Gesundheitskompetenz im Setting verankern – Schulung 	
	 für Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger	 13
4.	 Dokumentation und Evaluation	 14
5.	 Zusammenfassung	 15

Kapitel II
Handlungsempfehlungen für die GKV zur Umsetzung 
des JobFit-Ansatzes	 16

Kapitel III
Handlungsempfehlungen für SGB II Träger zur Umsetzung 
des JobFit-Ansatzes	 19

Kapitel IV	
Handlungsempfehlungen für Beschäftigungs- und
Qualifizierungsträger zur Umsetzung des JobFit-Ansatzes	 24

Literaturhinweise	 28

Inhalt

JobFit Regional/NRW wurde mit Mitteln des BKK Bundesverbandes, 
des BKK Landesverbandes NRW, des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW (MAGS) und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert.



� �

zweiten Phase konnte gezeigt werden, dass eine Umsetzung des Job-
Fit-Ansatzes in vorhandenen Strukturen und auf vorhandenen Finan-
zierungswegen möglich ist.

Damit ist JobFit etwas Besonderes gelungen: Dieser Ansatz ist in jeder 
Region in Deutschland unmittelbar umsetzbar, sofern die Akteure der 
Arbeitsmarkt- und Gesundheitsförderung bereit sind, ihre Spielräume 
im Rahmen der Regelfinanzierung zu nutzen.

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an alle Akteure der Arbeitsmarkt-
förderung und Krankenkassen, die am JobFit-Ansatz interessiert sind 
und diesen in ihrer Region umsetzen wollen. Wir wünschen Ihnen 	
dabei viel Erfolg.

Vorwort

Der Gesundheitszustand und die Beschäftigungsfähigkeit von 	
Arbeitslosen sind zwei Seiten derselben Medaille: Ist die Gesund-
heit eingeschränkt, gilt dies auch für die Beschäftigungsfähigkeit. Wer 	
gesundheitlich eingeschränkt ist, ist auch kaum noch auf dem Ar-
beitsmarkt vermittelbar. Das ist ein Problem für die Arbeitsvermitt-
lung. Im Vergleich zu Erwerbstätigen weisen Arbeitslose ein erhöhtes 
Erkrankungsrisiko auf. Das wiederum ist ein Problem für die Gesetz-
lichen Krankenkassen, die für Arbeitslose erheblich mehr Leistungen 
finanzieren müssen als für Erwerbstätige und zudem geringere 	
Beiträge erhalten.

Die Interessenlage von Arbeitsvermittlung und Krankenkassen ist of-
fensichtlich gleichgerichtet: Beide sind an gesunden, beschäftigungs-
fähigen Arbeitslosen interessiert, die schnell in den Arbeitsmarkt ver-
mittelt werden können. Da ist es naheliegend, dass Arbeitsmarkt- und 
Krankenkassenakteure ihre Maßnahmen der Arbeits- und Gesund-
heitsförderung aufeinander abstimmen und miteinander verzahnen.

Diese Überlegungen bildeten den Ausgangspunkt für den JobFit-	
Ansatz, der vom BKK Bundesverband, vom BKK Landesverband NRW 
sowie vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 
(MAGS) und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) von 2004 bis 2008 in 
zwei Phasen gefördert wurde:

In der ersten Phase, JobFit Regional, ging es um die Entwicklung und 
Evaluation eines methodisch inhaltlichen Ansatzes. 

In der zweiten Phase, JobFit NRW, ging es dann um die Implemen-
tierung dieses Ansatzes in die Regelstrukturen der Arbeitsmarktförde-
rung.

Für beide Phasen lässt sich heute sagen, dass sie erfolgreich waren: Mit 
dem in der ersten Phase gefundenen Ansatz wird nicht nur die sonst an 
Gesundheitsförderung wenig interessierte Zielgruppe „Arbeitslose“ 	
erreicht, er zeigt auch positive gesundheitliche Wirkungen. Und in der 
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Kapitel I

Grundlagen des JobFit-Ansatzes 

1.	 Ausgangslage 

(Langzeit-)Arbeitslosigkeit ist häufig mit Beeinträchtigungen der Ge-
sundheit verbunden, wie durch verschiedene epidemiologische Studi-
en belegt wurde (Paul et al. 2006; Grobe & Schwartz 2003). Aber auch 
jenseits von Statistiken ist die Belastung durch Arbeitslosigkeit leicht 
ersichtlich. Sozialer Rückzug, Selbstzweifel, finanzielle Sorgen und De-
pressionen sind vielfach die Folgen, die die Betroffenen nicht nur be-
lasten, sondern auch deren Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
erschweren (RKI 2003; Bellwinkel & Zoike 2007). 

Die Entwicklung des JobFit-Ansatzes wurde vom BKK Bundes- und Lan-
desverband NRW im Rahmen der Initiative „Mehr Gesundheit für alle“ 
umgesetzt; die Kofinanzierung des Projektes erfolgte über Finanzmit-
tel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) 
und des Europäischen Sozialfonds (ESF), das Institut für Prävention 
und Gesundheitsförderung an der Universität Duisburg-Essen (IPG Es-
sen) und der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 
(G.I.B. NRW) begleiteten die Umsetzung.

Ziel war die Erprobung und Umsetzung einer erfolgreichen Verknüpfung 
von Gesundheitsförderung und arbeitsmarktintegrativen Maßnahmen 
(vgl. Bellwinkel 2007).

Um den nachgewiesenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
(Langzeit-) Arbeitsloser entgegenzuwirken, ist ein sektorenübergrei-
fendes Engagement sinnvoll, in dem sowohl arbeitsmarkt- als auch 
gesundheitspolitische Akteure gemeinsam arbeitsmarktintegrative 
Gesundheitsberatung und Gesundheitsförderung unterstützen und 
finanzieren. 

2.	 Der JobFit-Ansatz

Die Grundidee von JobFit besteht darin, Beschäftigungsträger als Set-
ting für die Implementierung von Gesundheitsförderung zu nutzen und 
direkt in der „Lebenswelt“ der Arbeitsuchenden sowohl individuelle 
Gesundheitskompetenzberatung als auch Gruppenangebote zur Ge-
sundheitsförderung zu unterbreiten. Vor diesem Hintergrund wurden 
Möglichkeiten zur Finanzierung des Ansatzes in der arbeitsmarkt- und 
gesundheitspolitischen Regelförderung gesucht. 

Bis Ende 2008 konnten mit dem JobFit-Ansatz über 1.000 Arbeitslose 
erreicht werden. Das Projekt wurde wissenschaftlich evaluiert und er-
zielte Erfolge sowohl bzgl. gesundheitsbezogener Variablen als auch 
im Hinblick auf die Beschäftigungsfähigkeit und die Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt.

Zielsetzung war auf struktureller Ebene, verantwortliche Akteure der Ar-
beitsmarkt- und Gesundheitsförderung zusammen zu bringen, um eine 
flächendeckende Umsetzung des JobFit-Ansatzes in der arbeitsmarkt-
politischen Regelförderung mit einer gemeinsamen Finanzierung durch 
SGB II Träger und Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu ermögli-
chen. Dieses Ziel konnte erreicht werden.

Der JobFit-Ansatz beinhaltet zwei Säulen, die die inhaltliche Struktur 
mit den jeweiligen Finanzierungsmöglichkeiten verdeutlichen:

  Siehe Abbildung Seite 8

•	 Gesundheitskompetenzberatung (siehe 3.1) – Finanzierung durch 
SGB II Träger.

•	 Präventionskurs „Und keiner kann´s glauben – Stressfaktor Arbeits-
losigkeit“ zur multimodalen Stressbewältigung (siehe 3.2) – Finan-
zierung durch die GKV.
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Abbildung 1: Finanzierung JobFit

Implementierung gesundheitsfördernder Maßnahmen in die 
Regelförderung der Arbeitsmarktpolitik

SGB II-Träger Finanzierung GKV

Individuelle Gesundheits-
kompetenzberatung
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Gruppenangebote
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Stressbewältigung

Motivierende 	
Gesundheitsgespräche 

mit Arbeitslosen

„Und keiner kann‘s 
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Arbeitslosigkeit

Zur Realisierung des Vorhabens wurden vier SGB II Träger gewonnen, 
gesundheitliche Angebote in Maßnahmen für ihre Zielgruppe zu über-
nehmen. 

Inhaltlich ist es ein zentrales Anliegen des JobFit-Ansatzes, die Gesund-
heitskompetenz im Setting von Beschäftigungs- und Qualifizierungsträ-
gern zu verankern, um für Arbeitslose positive Wirkungen bzgl. ihrer 
Gesundheit und hier insbesondere im Hinblick auf ihre Beschäftigungs-
fähigkeit zu erzielen. In diesem Kontext fungieren die entsprechend da-

für qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der genannten Träger 
als Vermittler der arbeitsmarktintegrativen Gesundheitsförderung.

JobFit zielt auf Langzeitarbeitslose ab, die noch keine gesundheitlichen 
Einschränkungen aufweisen und in ein Eingliederungsangebot des 
SGB II eingebunden waren.

Aufgrund der Aktivitäten des Modellprojektes ist es gelungen einen 
neuen Passus in den Leitfaden Prävention der Spitzenverbände der 
Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 SGB V in der Fassung vom 2. 
Juni 2008 aufzunehmen. Im dritten Kapitel wird die vorleistungsfreie In-
anspruchnahme von Präventionsmaßnahmen nach dem individuellen 
Ansatz nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für sozial benachteiligte 
Personen insgesamt folgendermaßen beschrieben:

„Um sozial benachteiligten Personen eine Beteiligung an Präventi-
onsmaßnahmen des individuellen Ansatzes zu erleichtern, können die 
Krankenkassen für diesen Personenkreis nach vorheriger Prüfung und 
Genehmigung der Maßnahme die Kosten – für die Versicherten vorleis-
tungsfrei – ganz oder teilweise direkt übernehmen.“ (Leitfaden Präventi-
on zur Umsetzung des § 20 SGB V, S. 16)

An vier Standorten konnten erfolgreich Modelle entwickelt werden, in 
denen SGB II Träger und GKV gemeinsam den JobFit-Ansatz finanzie-
ren. Allerdings sind diese Modelle nicht ohne Weiteres übertragbar (sie-
he hierzu Kapitel III).
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3.	 Die Kernelemente des JobFit-Ansatzes 

3.1 Die individuelle Gesundheitskompetenzberatung 
Die Gesundheitskompetenzberatung ist eine speziell für die Zielgruppe 
der Arbeitslosen entwickelte und evaluierte Interventionsform (Hanewin-
kel et al. 2006). Ziel der Gesundheitskompetenzberatung ist, mit dem Ar-
beitslosen sein Gesundheitsverhalten zu reflektieren und ihm Wege zu 
einem gesundheitsorientierten Lebensstil aufzuzeigen. Für eine wirksame 
Gesundheitskompetenzberatung werden ca. vier Beratungsstunden be-
nötigt. Zu den Kosten werden Hinweise im Kapitel III gegeben.
In der ersten ca. einstündigen Gesundheitskompetenzberatung werden 
anhand eines strukturierten Interviewleitfadens (siehe 3.3) die gesund-
heitlichen Verhaltensweisen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, 
Stressbewältigung, Alkohol- und Nikotinkonsum beleuchtet. Mittels eines 
individuell ausgestellten Gesundheitsprofils (siehe 3.3) werden Diskre-
panzen zwischen dem eigenen Verhalten und einem gesunden Lebens-
stil aufgezeigt. Im Vordergrund steht dabei das Erarbeiten von möglichen 
Perspektiven sowie die Entwicklung und Erprobung von Verhaltensalter-
nativen im Sinne einer gesundheitlichen Eigenverantwortung. Das Ge-
sundheitsprofil dient gleichzeitig zur Klärung des weiteren Vorgehens, 
da am Ende des ersten Gespräches die Vereinbarung von individuellen 
Gesundheitszielen steht.
Um den Arbeitslosen bei der Umsetzung dieser gesetzten Gesundheits-
ziele zu unterstützen, sind weitere Gespräche nötig. Die Dauer und Fre-
quenz der nachfolgenden Gesundheitsgespräche sind stark von den 
Gesundheitszielen sowie dem Maß an Unterstützungsbedarf des Arbeits-
losen abhängig, so dass ein flexibler Umgang mit den restlichen drei Be-
ratungsstunden möglich ist. In der Regel schließen sich vier bis fünf ca. 
halbstündige Gespräche an, die zur Sicherung nachhaltiger Verhaltensän-
derungen erforderlich sind. 

Die Gesundheitskompetenzberatung umfasst also in der Regel einen Zeit-
raum von vier Stunden. Davon werden für das Erstgespräch eine Stunde 
sowie die Folgegespräche insgesamt drei Stunden eingeplant, je nach in-
dividuellem Bedarf kann die Zeit auch über vier Stunden hinaus gehen.

3.2 Der Präventionskurs
Der Präventionskurs „Und keiner kann´s glauben – Stressfaktor Arbeits-
losigkeit“ ist die zweite Gesundheitssäule im JobFit-Ansatz, die im Set-
ting der Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger verankert wird. Ziel 
des Präventionskurses ist neben den individuellen Gesundheitskompe-
tenzberatungen auch gruppenbezogen das selbstverantwortliche Ge-
sundheitsverhalten und eine adäquate Problembewältigung arbeitslo-
senspezifischer Belastungen zu stärken.
Der Präventionskurs umfasst insgesamt neun Kurseinheiten á 90 Mi-
nuten, die in einem wöchentlichen Turnus durchgeführt werden. Tabelle 
1 gibt einen Grobüberblick zu den einzelnen Einheiten und deren Ziel-
setzung.

  Siehe Tabelle Seite 12

Mit dem eigens für die Zielgruppe konzipierten Präventionskurs wur-
de eine Angebotslücke in der Präventionslandschaft geschlossen. Die 
besondere Stressbelastung Arbeitsloser wurde zwar in unterschied-
lichen Studien belegt, bisher existierte jedoch kein adäquates Angebot 
seitens der Präventionskursanbieter. Sämtliche krankenversicherungs-
bezogenen Maßnahme der Primärprävention aus dem Bereich der mul-
timodalen Stressbewältigung richten sich an berufstätige Personen; sie 
beziehen sich dementsprechend in einem hohen Maße auf berufsbe-
dingte Stressbelastungen und berücksichtigen nicht die ausgeprägten 
Schwellenängste der von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen. 

Zudem werden in den neun Kursmodulen auch die anderen Gesund-
heitsfelder berücksichtigt, indem eine Auseinandersetzung mit gesun-
der (und preiswerter) Ernährung erfolgt, aktive Bewegungsförderung 
betrieben wird und vielfältige Entspannungstechniken erprobt werden 
können.
Die Konzeption des Kurses wurde mit allen Kassenarten in NRW abge-
stimmt. Um die Refinanzierung seitens der Krankenkassen zu gewähr-
leisten, wurden die von der GKV im Leitfaden Prävention formulierten 
Qualitätsstandards zur Umsetzung des § 20 SGB V zugrunde gelegt. Zu 
den Kosten werden Hinweise im Kapitel II gegeben.
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Modul Titel Ziel

1	 Meine
Gesundheit

Kennenlernen und Auseinandersetzung 
mit der eigenen Gesundheit

2	 Stress ent-
steht im Kopf

Die Bedeutung von Bewertungen und 
Einstellungen bei der Entstehung von 
Stress erkennen

3 Kommunikation

Bewusstsein für Stress und Entspannung 
in und durch Kommunikation schärfen 
und kommunikative Kompetenzen trai-
nieren

4
Stressabbau 
durch Bewe-
gung im Alltag

Bewegungs- und Entspannungsförde-
rung und „spürbare Gesundheitsförde-
rung“

5 Meine Stress-
verstärker

Stressverstärkende Gedanken und Wahr-
nehmungen erkennen und verändern

6 Meine Bewälti-
gungsstrategien

Reflektion über Umgang mit Stressoren 
bisherigen Bewältigungsstrategien so-
wie Erarbeitung alternativer/ergänzender 
Bewältigungsstrategien

7 Genusstraining –	
Ernährung

Sensitiv-Training, Selbstbeobachtung, 
Tipps und Wissensvermittlung zur ausge-
wogenen Ernährung

8
Entspannung 
und Stressbe-
wältigung

Entspannungsmöglichkeiten und Samm-
lung weiterer Stress vermindernder Stra-
tegien in der Arbeitslosigkeit

9
Stressbewälti-
gung im Alltag – 
Erfahrungen

Reflexion der Kurseinheiten, Austausch 
der Erfahrungen im Alltag, Klärung of-
fener Fragen, Vereinbarungen zur Nach-
haltigkeit

Tabelle 1: Module des Präventionskurses 3.3	Gesundheitskompetenz im Setting verankern – Schulung für Qualifi-	
	 zierungs- und Beschäftigungsträger
Zentrales Anliegen des JobFit-Ansatzes ist es, Gesundheitskompetenz 
im Setting von Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern sowie auch 
anderen Trägern zu verankern. Dies geschieht in erster Linie dadurch, 
dass die beiden oben beschriebenen Gesundheitssäulen dem Arbeits-
losen als Bestandteil seiner arbeitsmarktlichen Eingliederungsmaß-
nahme angeboten werden.
Darüber hinaus wird Gesundheitskompetenz durch die Qualifizierung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Träger in diesem Setting 
selbst verankert. Arbeitsmarktintegrative Gesundheitsförderung ist nur 
möglich, wenn das Personal sowohl über integrationsrelevantes als 
auch über gesundheitsrelevantes Know-how verfügt.
Das IPG Essen bietet eine entsprechende Schulung für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern an, in 
denen die Kompetenzen zur Durchführung der beiden Gesundheitssäu-
len nach dem JobFit-Ansatz erworben werden können. In einer fünftä-
gigen Schulung werden die wesentlichen theoretischen und praxisrele-
vanten Grundlagen in insgesamt 36 Unterrichtseinheiten vermittelt. 
Die Qualifizierung für die Gesundheitskompetenzberatung schließt die 
Erprobung bestimmter Gesprächstechniken zur Steigerung der Verän-
derungsmotivation ebenso ein wie die Information bzgl. dahinterste-
hender Methoden und Modelle. Zudem werden die gesundheitsrele-
vanten Handlungsfelder: Bewegung, Ernährung, Sucht thematisiert.
Vielfältige Methoden und Techniken zur Stressbewältigung, Stressver-
meidung und Stressreduktion sind die grundlegenden Kenntnisse, die 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schulung zur Durchfüh-
rung des Präventionskurses vermittelt werden. Neben dem Schwer-
punkt der multimodalen Stressbewältigung werden Kompetenzen zur 
Durchführung der Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungsein-
heiten vermittelt. Zur Unterstützung wurde ein umfassendes Trainerma-
nual erstellt, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Durchfüh-
rung des Präventionskurses erleichtert. Mit dieser Schulung wird die im 
Leitfaden Prävention der Krankenkassen geforderte Zusatzqualifikation 
im Bereich Stressreduktion erworben. 
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4.	 Dokumentation und Evaluation
Ziel von JobFit war stets, die Beschäftigungsfähigkeit durch gesund-
heitsfördernde Angebote zu erhöhen. Wie aus einer Trägerbefragung im 
Anschluss an JobFit Regional deutlich wird, ist es nach Einschätzung 
der dortigen Projektverantwortlichen gelungen, deutliche Erfolge im 
Hinblick auf die Beschäftigungsfähigkeit der Projektteilnehmenden zu 
erzielen (Wewel & Lenz 2007). Durch das zusätzliche Gesundheitsan-
gebot werden wesentliche Indikatoren, die im Zusammenhang mit der 
Beschäftigungsfähigkeit stehen, positiv beeinflusst:
•	 Der Großteil der Träger konnte Veränderungen im Krankenstand be-

obachten, die einerseits eine Reduktion von AU-Bescheinigungen 
und andererseits eine Verringerung unentschuldigter Fehlzeiten ein-
schließt.

•	 Darüber hinaus konnten die Teilnehmerabbrüche in Maßnahmen bei 
den Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern gesenkt werden.

•	 Zu den besonderen Erfolgen zählt die Verbesserung von Vermitt-
lungschancen in den Arbeitsmarkt. Obwohl es sich bei JobFit nicht 
direkt um ein Vermittlungsprojekt handelt, ist es gelungen, die In-
tegrationschancen der Projektteilnehmer zu erhöhen. Die Stärkung 
insbesondere der psychischen Ressourcen führt zu mehr Flexibilität 
und Aktivität, die sich beispielsweise in einem deutlich verbesserten 
Bewerbungsverhalten äußert.

Die in der Projektträgerbefragung gewonnenen Erkenntnisse werden in 
einer von FB+E Berlin durchgeführten Evaluation erhärtet. In einer Prä-
/Postbefragung werden deutliche Effekte in Bezug auf die gesundheit-
liche Situation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachgewiesen. Es 
werden signifikante Verbesserungen hinsichtlich der Einschätzung der 
Arbeitsfähigkeit, der sportlichen Aktivität und einer ausgewogeneren 
Ernährung festgestellt. Darüber hinaus kann durch die Teilnahme an 
JobFit der Gesundheitszustand verbessert werden. Psychosoziale Be-
schwerden und die Stressbelastung durch die Arbeitslosigkeit wer-
den hingegen signifikant reduziert (Kirschner 2007). Diese Ergebnisse 
werden von einer zweiten Evaluation, die zur zweiten Phase von JobFit 
(JobFit NRW) durchgeführt wurde, bestätigt (Kirschner 2009). 

5.	 Zusammenfassung
Als Ergebnis von JobFit kann festgehalten werden, dass der Zugang zu 
(Langzeit-) Arbeitslosen über den ihnen vertrauten Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsträger im Sinne des Settingansatzes gut umsetzbar ist. 
Die gesundheitsfördernden Angebote mit ihren akzeptierenden Metho-
den wecken Interesse und durchbrechen Misstrauen. Die Bereitschaft 
zur selbstwirksamen Auseinandersetzung mit gesundheitsbezogenen 
Themen und zur Formulierung und Erreichung selbst gesetzter Ziele 
wird in JobFit zielgruppengerecht gefördert, Arbeitslose werden für 
ihre Gesundheit aktiv.
Im Ergebnis kann die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen und von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen durch Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung verbessert werden. Es lassen sich signifikante Verbes-
serungen von Gesundheitsindikatoren bei Arbeitslosen nachweisen.
Nicht zuletzt durch JobFit ist deutlich geworden, dass eine stärkere Ver-
zahnung der Gesundheitspolitik mit der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
gute Voraussetzungen bietet, um die Beschäftigungsfähigkeit der Be-
troffenen zu erhalten bzw. zu steigern.
Die im JobFit-Ansatz entwickelten Gesundheitssäulen, die individuelle 
Gesundheitskompetenzberatung und das Gruppenangebot in Form 
des Präventionskurses sowie die dazu gehörende Schulung lassen sich 
grundsätzlich auch in anderen Bereichen arbeitsmarktlicher Integrati-
onsangebote anwenden, die Umsetzung ist nicht auf den Rechtskreis 
des SGB II begrenzt.
So bieten sich als ein weiteres Handlungsfeld die Transfergesellschaften 
an. Hier kann die individuelle Gesundheitskompetenzberatung verknüpft 
werden mit der Einzelberatung, die im Rahmen der Transfergesellschaft 
für die Beschäftigten angeboten wird und in der Regel aus Mitteln des 
Unternehmens finanziert wird. Die zweite Säule, der Präventionskurs, 
kann im Rahmen der vorgesehenen Gruppenangebote durchgeführt 
und über die Krankenkassen finanziert werden. Einen weiteren Anknüp-
fungspunkt bieten auch die verschiedenen Arbeitsmarktinitiativen der 
Bundesländer und des Bundes zur Umsetzung der ESF kofinanzierten 
Programme. Eine Ausweitung auf Angebote im Rechtskreis des SGB III 
wäre zudem wünschenswert. 
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Handlungsempfehlungen für die GKV 
zur Umsetzung des JobFit- Ansatzes

Ausgangslage – Geringe Inanspruchnahme primarpräventiver 
Angebote nach § 20 SGB V durch arbeitslose Versicherte in der GKV
Die Notwendigkeit, Interventionen für die Zielgruppe zu unterstützen, 
ergibt sich vor dem Hintergrund, dass der Gesundheitszustand von Ar-
beitslosen erheblich schlechter ist als der von Erwerbstätigen und sich 
mit zunehmender Dauer weiter verschlechtert. 

Bei den Teilnahmequoten an Präventionskursen ist ein erhebliches so-
ziales Gefälle unübersehbar: Arbeitslose – insbesondere arbeitslose 
Männer – nehmen primärpräventive Angebote nach § 20 SGB V kaum 
in Anspruch. 

Während also die Inanspruchnahme präventiver Angebote im Vergleich 
zu Arbeitnehmern geringer ist, zeigt beispielsweise der BKK Gesund-
heitsreport 2008, dass Arbeitslose annähernd doppelt so viele medizi-
nisch-kurative Leistungen in Anspruch nehmen wie Erwerbstätige. Für 
die betroffenen Krankenkassen sind dies erhebliche finanzielle Belas-
tungen. Mit der Verschlechterung des Gesundheitszustands geht auch 
eine Verschlechterung der Beschäftigungsfähigkeit einher, wodurch die 
Wiederbeschäftigungschancen weiter abnehmen.

Entwicklung eines Präventionskurses für die Zielgruppe 
der arbeitslosen Versicherten in der GKV
Mit JobFit wird versucht diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Bei 
dem speziell für Arbeitslose entwickelten Präventionskurs werden 
erstmals die spezifischen Anforderungen und Besonderheiten die-
ser Zielgruppe berücksichtigt. Wie unter 3.2 beschrieben wurde mit 
dem eigens für Arbeitslose konzipierten Präventionskurs aus dem 
Bereich der multimodalen Stressbewältigung eine Angebotslücke 
in der Präventionslandschaft geschlossen. Im Gegensatz zu den ge-
ringen Teilnahmequoten arbeitsloser Versicherter an Präventions-

Kapitel II

kursen, zeigen die Erfahrungen aus JobFit, dass bei der gezielten 
und strukturierten Durchführung von Präventionskursen im Setting 
der Arbeitsmarktintegration die Zielgruppen erreicht werden. Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsträger bieten hier offensichtlich 
den richtigen Zugang, um Gesundheitsförderung nach § 20 SGB V 	
anzubieten. 

Finanzierung des Präventionskurses – Kooperation zwischen GKV 
und Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern i. R. von JobFit
Die Kosten für den Präventionskurs werden üblicherweise vom Versi-
cherten vor Kursantritt an den Anbieter entrichtet. Nach erfolgreicher 
Teilnahme kann seine Krankenkasse ihm dann die Kosten – je nach 
Festlegung in der Satzung – ganz oder teilweise erstatten. Da ein ALG 
II-Bezieher mit monatlichen Bezügen in Höhe von 351,- € nicht für die 
Kosten eines Präventionskurses in Vorlage treten kann, ist eine direkte 
Abrechnung zwischen Krankenkasse und dem Kursanbieter (Beschäfti-
gungs-/Qualifizierungsträger) notwendig.

Im Rahmen der Erprobung von JobFit wurden gemeinsam mit GKV-
Vertretern in NRW zwei Abrechnungsmodelle erarbeitet, die zur Über-
nahme in alle weiteren Bundesländer geeignet sind und wie folgt aus-
sehen:
•	 Abtretungsmodell: Nach erfolgter Abstimmung mit den betroffenen 

Krankenkassen durch die Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger 
tritt der Versicherte mit Zustimmung der Krankenkasse seinen An-
spruch auf Erstattung der Kosten für das Gruppenangebot zur multi-
modalen Stressbewältigung nach § 20 Abs. 1 SGB V an den durchfüh-
renden Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger – abzüglich eines 
ggf. direkt an den Träger zu entrichtenden Eigenanteils – ab. Ob und 
in welcher Höhe der Versicherte einen Eigenanteil zu entrichten hat, 
ist von der Satzungsregelung der jeweiligen Krankenkasse abhängig 
und vom Versicherten oder einem Mitarbeiter des Beschäftigungs-
/Qualifizierungsträgers bei der jeweiligen Kasse vor Kursbeginn zu 
erfragen. Der Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsträger rechnet 
nach Abschluss des Kurses mit der jeweiligen Krankenkasse ab. 
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•	 Kostenübernahmemodell: Dazu benennt der Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsträger den zuständigen Krankenkassen jeweils vor 
Kursbeginn die dort versicherten Teilnehmer am Gruppenangebot zur 
multimodalen Stressbewältigung nach § 20 Abs. 1 SGB V. Hierzu wird 
ein konkreter Ansprechpartner von der Krankenkasse benannt. Der 
Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsträger erhält daraufhin von der 
Krankenkasse eine entsprechende Kostenübernahmeerklärung. Der 
Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsträger rechnet nach Abschluss 
des Kurses und unter Verwendung einer Teilnahmebescheinigung 
den Erstattungsanspruch mit den jeweiligen Krankenkassen ab.

Die Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsträger stellen sicher, dass die 
angebotenen Präventionskurse zur multimodalen Stressbewältigung 
den Qualitätskriterien des Leitfadens Prävention zur Umsetzung des 	
§ 20 SGB V entsprechen. Der Nachweis erfolgt durch Zusendung der im 
Leitfaden Prävention beschriebenen Unterlagen. 

Die Kosten für den Kurs sollen 100,- € nicht überschreiten. In Ausnah-
mefällen sollen auch dann die Kosten erstattet werden, wenn einzelne 
Versicherte nicht 80% der Kurseinheiten wahrgenommen haben.
Da Vorauszahlungen von Kursgebühren für Bezieher niedriger Einkom-
men generell ein Problem sind, wurde in der Folge von JobFit in den 
Leitfaden Prävention in der Fassung vom 2. Juni 2008 die Empfehlung 
aufgenommen, dass Kursanbieter bei einkommensschwachen Perso-	
nen grundsätzlich direkt mit den Krankenkassen abrechnen, ohne dass 
die Teilnehmer in Vorlage treten müssen (siehe Kapitel I).

  Anlagen (s. http://www.gib.nrw.de/service/specials/JobFit):
1. Abtretungserklärung/Kostenübernahmeerklärung
2. Teilnahmebescheinigung für den Präventionskurs
3. Leitfaden Prävention
4. Informationen zur Schulung des IPG Essen

Kapitel III

Handlungsempfehlungen für SGB II Träger 
zur Umsetzung des JobFit-Ansatzes

Von SGB-II Trägern und Qualifizierungsträgern wird zunehmend fest-
gestellt, dass neben fehlenden Qualifizierungen von SGB-II Kundinnen 
und Kunden auch die Frage des Gesundheitszustands in der Vermitt-
lungsarbeit an Bedeutung gewinnt. Der Gesundheitszustand und da-
mit die Beschäftigungsfähigkeit verschlechtern sich mit der Dauer der 
Arbeitslosigkeit und damit verschlechtern sich auch die Vermittlungs-
chancen in den Arbeitsmarkt. Die negative Wechselwirkung zwischen 
Arbeitslosigkeit und Gesundheitszustand lässt sich mit den herkömm-
lichen Angeboten und Instrumenten allein nicht wirksam umkehren. 

Um dem im SGB II verankerten gesetzlichen Auftrag nachzukommen, 
die Arbeitsfähigkeit der Kundinnen und Kunden zu erhalten bzw. her-
zustellen, müssen neue Weg erprobt werden. Eine Kernfrage war: Wie 
kann Gesundheitsförderung nachhaltig in die Regelinstrumente der Ar-
beitsmarktförderung implementiert werden? Die Antwort wurde bereits 
in Kapitel I gegeben: Die Gesundheitskompetenzberatung (siehe 3.1) 
wird durch den SGB II Träger, der Präventionskurs (siehe 3.2). durch die 
GKV finanziert.

Erfahrungen zu Umsetzungsoptionen im Rechtskreis des SGB II 
in der Modellphase des Projektes JobFit NRW
Die entwickelten Finanzierungsmodelle zur Integration von Gesund-
heitsförderung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen beinhalteten je-
weils eine individuelle Gesundheitskompetenzberatung, die durch den 
SGB II Träger finanziert wurde. Die für diese Beratung zur Verfügung ste-
hende Zeit variierte dabei zwischen drei und acht Stunden und wurde 
je nach SGB II Träger mit Kostensätzen zwischen 40 und 68 Euro pro 
Stunde vergütet.

Gemeinsam mit vier SGB II Trägern (drei ARGEN und einem zugelas-
senen kommunalen Träger (zkT)) wurden auf der Grundlage der re-
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gionalen Gegebenheiten gemeinsam Eingliederungsinstrumente 
ausgewählt, in welche die durch den SGB II Träger finanzierte Gesund-
heitsförderung integriert werden sollte.

Der Schwerpunkt bei der Modellentwickelung wurde hierbei auf die 
Auswahl der Instrumente gelegt. Im JobFit-Ansatz wurden keine Krite-
rien zur Auswahl von Zielgruppen vorgegeben. Durch die Struktur der 
Eingliederungsmaßnahmen ergibt sich aber, dass diejenigen SGB II 
Kundinnen und Kunden, die an JobFit Angeboten teilnehmen, grund-
sätzlich so arbeitsmarktnah sein müssen, dass ihnen die Teilnahme 
an einer vermittlungsorientierten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme 
möglich ist und für sie sinnvoll erscheint.

Obwohl die beteiligten SGB II Träger teilweise für die Erprobung un-
terschiedliche Instrumente auswählten, wurde am häufigsten das In-
strument der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 
(gem. § 16d SGB II) genutzt. 
Die beteiligten Modellregionen entschieden sich zumeist für eine zusätz-
liche Finanzierung der individuellen Gesundheitskompetenzberatung 
über „(sonstige) weitere Leistungen“¹ nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II. 
Die Gesundheitskompetenzberatung wurde, je nach Organisationsform 
der Arbeitsgelegenheiten, zumeist im Rahmen der Qualifizierungsanteile, 
z. B. bei regelmäßig stattfindenden Qualifizierungstagen, angeboten.

Zudem bieten auch Qualifizierungsmaßnahmen Leistungen zur Einglie-
derung (gem. § 16 SGB II i.V.m. § 77 SGB III) einen wichtigen Ansatz-
punkt zur Integration der Gesundheitskompetenzberatung in die Struk-

tur von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und wurden im Rahmen 
von JobFit erprobt. Auch in diesem Instrument wurde die individuelle 
Gesundheitsberatung über „(sonstige) weitere Leistungen“ nach § 16 
Abs. 2 Satz 1 SGB II finanziert.

Ein von der Struktur der Maßnahmeorganisation eher individueller und 
vermittlungs-orientierter Ansatz wurde im Rahmen einer Beauftragung 
Dritter mit der Vermittlung (gem. § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 37 SGB 
III bis 31.12.2008) erprobt. Die Gesundheitskompetenzberatung wurde 
über „(sonstige) weitere Leistungen“ nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II 
finanziert.
Mit der Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Re-
gionen (Laufzeit 2005 bis 2007 – BfÄ I) wurde ein weiterer Ansatz er-
probt, das Angebot der Gesundheitskompetenzberatung zu verankern 
und zu finanzieren.

Vereinbarungen zu Förderoptionen im Rechtskreis des SGB II
Die im Rahmen der Modellphase von den SGB II Träger erprobten	
Finanzierungsansätze basierten zumeist auf den „(sonstige) weitere 
Leistungen“ nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II. Allerdings ist diese Finan-
zierungsmöglichkeit im SGB II Bereich zwischenzeitlich durch die Ge-
schäftsanweisung Nr. 13 vom 10.04.2008 der Bundesagentur für Arbeit 
sowie der Arbeitshilfe SWL vom April 2008 ausgeschlossen worden. 
Mit der Instrumentenreform zum SGB II wurden die Regelungen zu den 
„(sonstige) weitere Leistungen“ aus dem Gesetz gestrichen. In einem 
Gespräch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
am 3. Juli 2008 beim BKK Bundesverband in Essen konnten zwei alter-
native Finanzierungsoptionen ermittelt werden:

1.	Finanzierung im Rahmen der kommunalen Leistungen
	 nach § 16a Nr. 3 SGB II:

1)	die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häus-
liche Pflege von Angehörigen,

2)	die Schuldnerberatung

¹   Im Verständnis des BMAS und der BA lautet die offizielle Bezeichnung 
„sonstige weitere Leistungen“. Laut des Positionspapiers der Bundes-
länder (21./22. November 2007) legen diese Wert auf die Bezeichnung 
„weitere Leistungen“ und lehnen die Verwendung des Begriffes „son-
stige“ ausdrücklich ab. Daher wird im folgenden Text die Bezeichnung 
„(sonstige) weitere Leistungen“ verwendet.
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3)	die psychosoziale Betreuung sowie
4)	die Suchtberatung.

Insbesondere unter Nr. 3 „psychosoziale Betreuung“ sieht das BMAS 
einen geeigneten Ansatzpunkt für die Finanzierung der Gesundheits-
kompetenzberatung durch die kommunale Finanzträgerschaft. Nach 
Auffassung des BMAS sollen die Länder im Rahmen der Aufsicht den 
ihnen vom Landesgesetzgeber zugewiesenen Spielraum nutzen und im 
Rahmen von § 16a Nr. 3 SGB II eine Gesundheitskompetenzberatung 
wie im JobFit Ansatz ermöglichen.
Da hier jedoch sehr unterschiedliche Einschätzungen über die Möglich-
keiten der Länder und Kommunen bestehen, aktiv zu werden und ange-
sichts der Unsicherheiten infolge des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichtes sowie des laufenden Gesetzgebungsverfahrens dürfte eine 
zeitnahe Umsetzung des BMAS-Vorschlags auf erhebliche Hindernisse 
treffen.

2.	 Finanzierung im Rahmen der Perspektive 50plus – 	
	 Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen 
	 (SGB II – Laufzeit 2008 bis 2010).
Seit dem 01.01.2008 hat in bundesweit 62 Pakten die zweite Umset-
zungsphase der Perspektive 50plus begonnen, an denen insgesamt 194 
Arbeitsgemeinschaften und zugelassene kommunale Träger beteiligt 
sind. Damit sind nahezu 50% aller ARGEn an Beschäftigungspakten für 
Ältere beteiligt. Die Beschäftigungspakte für Ältere sind derzeit befristet 
bis Ende 2010 und werden durch den Bund mit rund 275 Millionen Euro 
gefördert. Die Pakte können mit ihrem Budget vielfältige Projektansätze 
fördern und die Qualifizierungsbausteine flexibel einsetzen und fortent-
wickeln. Nähere Informationen zu den Beschäftigungspakten sind unter 
www.perspektive50plus.de eingestellt.

Das BMAS hat angeboten, die Verbreitung des JobFit Ansatzes in den 
Beschäftigungspakten für Ältere zu unterstützen, sofern das Thema 
„Gesundheit“ in den umfassenden Aktivierungsansätzen des jewei-
ligen Beschäftigungspaktes enthalten ist.

In den Pakten bestehen ideale Voraussetzungen für eine Umsetzung des 
JobFit-Ansatzes, da die beiden Gesundheitssäulen in ein System von 
flankierenden und unterstützenden weiteren Maßnahmen eingebettet 
sind. Ein wesentliches Kennzeichen der Pakte ist die Umsetzung von 
innovativen Konzepten, die auf die Individualität des Einzelnen zielen. 
Aufgrund der engen Kundenbindung und des günstigen Betreuungs-
schlüssels sind gute Rahmenbedingungen gegeben, um auch biogra-
fische Aspekte stärker einbeziehen zu können. Auch inhaltlich ist eine 
starke Nähe zwischen der Arbeitsweise in JobFit und der bisherigen 
Paktarbeit zu erkennen, da die Stärkung der Eigenaktivität und -initiative	
bei beiden Ansätzen im Vordergrund steht.

Die Perspektive 50plus bietet somit aufgrund der Finanzierungsgege-
benheit, der Laufzeit, aber auch aufgrund der besonderen Zielgruppe 
der Älteren geeignete Ansatzpunkte zur bundesweiten Verbreitung des 
JobFit-Ansatzes.

Um eine nachhaltige Verknüpfung der beiden „Systeme“ Arbeitsmark-
tintegration und Gesundheitsförderung zu erreichen, müssen syste-
matische Schnittstellen (weiter-) entwickelt werden. Zusätzlich soll das 
Ziel von JobFit, strukturell zu wirken, unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen mit weiteren Ansätzen fortgeführt werden. Hier sollen die 
Umsetzungsmöglichkeiten der SGB II Träger, insbesondere der zugelas-
senen kommunalen Träger, entwickelt werden. 

  Anlagen (s. http://www.gib.nrw.de/service/specials/JobFit):
5) Geschäftsanweisung Nr. 13 vom 10.04.2008 der Bundesagentur für 

Arbeit
6) Arbeitshilfe SWL vom April 2008
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Handlungsempfehlungen für Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsträger zur Umsetzung des JobFit-
Ansatzes

Gesundheitsförderung über Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger
Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger bieten im Sinne des Set-
tingansatzes besonders gute Rahmenbedingungen um arbeitslose 
Menschen für gesundheitsfördernde Aktivitäten aufzuschließen. Quali-
fizierungs- und Beschäftigungsträger stellen für Arbeitslose eine Umge-
bung dar, in der Arbeitslose untereinander in Kontakt kommen, bei der 
Arbeitssuche pädagogisch begleitet werden und über gesundheitsför-
dernde Aktivitäten ihre Beschäftigungschancen positiv beeinflussen. 
Dieses Setting ist für die Durchführung von Angeboten der Gesund-
heitsberatung und Gesundheitsförderung besonders gut geeignet, um 
folgende Veränderungen zu erzielen:
•	 Verbesserung der individuellen Gesundheitskompetenz und Linde-

rung stressbedingter Beschwerden,
•	 Informationen, Unterstützung und Angebote zu Bewegung, Ernäh-

rung, Suchtprävention, Stressbewältigung und Entspannung,
•	 Stärkung der Selbstwahrnehmung und des Wohlbefindens,
•	 Steigerung des Selbstvertrauens,
•	 realistische Einschätzung von Fähigkeiten und Möglichkeiten,
•	 Verwirklichung gesundheitsbewusster Ziele.

Nach den bisherigen Erfahrungen sind folgende Voraussetzungen für die 
Umsetzung der arbeitsmarktintegrativen Gesundheitsförderung im Setting
ansatz – für die Akzeptanz auf Seiten der Teilnehmenden – sehr wichtig:
•	 Freiwilligkeit und Vertraulichkeit: Alles, was in den Einzelberatungen 

und/oder Kursmodulen besprochen wird, bleibt im Raum und ist ver-
traulich. 

•	 Alltagsnahe Beispiele und Tipps (auch in Abgrenzung des JobFit-An-
satzes zu einem Therapieangebot).

•	 Die Teilnahme bzw. die Nicht-Teilnahme an Einzelberatungen und/oder 
am Präventionskurs hat keine Auswirkungen auf die ALG-Leistungen.

Kapitel IV

Im Rahmen des JobFit-Ansatzes wurden die in Kapitel I erläuterten Säu-
len zur Gesundheitsförderung sowie die Schulung für Umsetzende ent-
wickelt (zu den Grundlagen – siehe Kapitel I), diese sind:
•	 die individuelle Gesundheitskompetenzberatung,
•	 der Präventionskurs für Arbeitslose zur multimodalen Stressbewälti-

gung,
•	 die Schulung für Mitarbeiter von Beschäftigungs- und Qualifizie-

rungsträger zur Durchführung von Gesundheitskompetenzberatung 
und Präventionskurs.

Diese entwickelten Bausteine können in allen Bereichen arbeitsmarkt-
licher Integrationsangebote angewandt werden. Sie bieten für alle Qua-
lifizierungs- und Beschäftigungsträger gute und einfach anzuwendende 
Lösungen an, um das Querschnittsziel der Gesundheitsförderung um-
setzen zu können.

Erfahrungen mit der Gesundheitskompetenzberatung
Die Gesundheitskompetenzberatung (siehe Kapitel I 3.1) wird als Ein-
gangsinstrument mit allen Teilnehmern durchgeführt und umfasst ne-
ben einführenden Informationen zum trägerspezifischen Angebot eine 
strukturierte Situationsanalyse. In den Gesprächen, die vorab geschulte 
MitarbeiterInnen (siehe Kapitel I 3.3) durchführen, werden negative wie 
positive Einflussfaktoren auf die Gesundheit thematisiert. Der ressour-
cenorientierte Beratungsansatz bildet die Grundlage, um das für eine 
erfolgreiche Arbeit notwendige und von den arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen unabhängige Vertrauensverhältnis zwischen Berater und 
Teilnehmer herzustellen. 
In den Gesundheitsgesprächen während der Modellerprobung wur-
den vorrangig die Themen „Bewegung“, „Ernährung“ und „Nikotin“ als 
Ausgangspunkte weiterer Veränderungsschritte benannt. Der Bereich 
„Stresserleben“ bildete eine Art „Querschnitts-Thema“ und wurde re-
gelmäßig als nicht zufrieden stellend beschrieben. Im Sinne der Ver-
traulichkeit hat es sich als erfolgsversprechend erwiesen, wenn die 
sozialpädagogischen Begleitkräfte, zu denen ohnehin oftmals eine 
gute Beziehung besteht, die Gesundheitskompetenzberatung anbieten. 	
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Sofern Akzeptanzprobleme bzgl. des Datenschutzes bestehen, bietet es 
sich darüber hinaus an nicht die „eigenen Teilnehmer“ zu beraten, son-
dern die Maßnahmeteilnehmer eines Kollegen.
Um den Zugang zu JobFit zu erleichtern, hat sich vor allem das „Fit-
ness-Frühstück“ als geeignet erwiesen: alle Teilnehmer bringen zu 
einem gemeinsamen Frühstück eine „gesunde Zutat“ mit. Während des 
gemeinsamen Essens thematisieren die MitarbeiterInnen den Hinter-
grund für ihr Engagement und stellen den JobFit Ansatz mit den Rah-
menbedingungen (Freiwilligkeit, Vertraulichkeit etc.) vor. Während des 
Frühstücks können i.d.R. erste Termine für die Gesundheitskompetenz-
beratung vergeben werden.

Erfahrungen mit dem Präventionskurs „Und keiner kann´s glauben –	
Stressfaktor Arbeitslosigkeit“ zur multimodalen Stressbewältigung
Neben der Durchführung der individuellen Gesundheitskompetenzbe-
ratung ist im JobFit-Ansatz ein gruppenorientierter Präventionskurs 
(siehe Kapitel I 3.2) aus dem Themenfeld der multimodalen Stressbe-
wältigung vorgesehen. Dieser Kurs entspricht dem Leitfaden Präventi-
on der GKV zur Umsetzung des § 20 Abs. 1 SGB V, so dass die Kosten 
des Präventionskurses von den Krankenkassen refinanziert werden. 
Zur Durchführung des Kursangebotes kommen Fachkräfte in Betracht, die 
über eine staatlich anerkannte Ausbildung verfügen, insbesondere als:
•	 Psychologen (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor)
•	 Pädagogen (Abschlüsse: Diplom, Magister, Lehrer mit 1. u. 2. Staats-

examen)
•	 Sozialpädagogen/Sozialarbeiter (Abschlüsse: Diplom, Magister, Ma-

ster, Bachelor)
•	 Sozialwissenschaftler (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bache-

lor)
•	 Gesundheitswissenschaftler (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, 

Bachelor)
•	 Ärzte
und eine Zusatzqualifikation im Bereich Stressreduktion erworben 	
haben (s. Kapitel I 3.3)

Der Präventionskurs umfasst insgesamt 9 Kurseinheiten á 1,5 Stunden. 
Nach erfolgreicher Teilnahme am Präventionskurs kann der Träger an 
die Teilnehmer ein entsprechendes Zertifikat aushändigen. 
Organisatorisch lassen sich – durch die direkte Anbindung des Präven-
tionskurses an bestehende arbeitsmarktliche Maßnahmen – gut regel-
mäßige wöchentliche Kurseinheiten integrieren. 
Als inhaltlich besonders erfolgreich hat sich der Präventionskurs durch 
die Kombination aus Theorie und Praxis erwiesen. Der starke Übungs-
charakter sowie Interventionen, in denen in der Gruppe arbeitslosen-
spezifische Belastungen aufgegriffen und alltagstaugliche Umgangs-
weisen und Techniken entwickelt werden machen den Präventionskurs 
zu einem wichtigen Pendant zu den individuellen Gesundheitskompe-
tenzberatungen.

Gesundheitskompetenz im Setting verankern – Schulung für 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger
Um als Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger diesen Ansatz um-
setzen zu können, ist die Qualifizierung des Personals zu Beratern für 
die Gesundheitskompetenzberatung und Kursleitern zur Durchführung 
des Präventionskurses: „Und keiner kann´s glauben – Stressfaktor Ar-
beitslosigkeit“ erforderlich. Für die individuellen Gesundheitsgespräche 
werden den Beraterinnen und Beratern nicht nur die Methoden und 
Modelle, sondern auch die unterstützenden Materialien zur Durchfüh-
rung zur Verfügung gestellt und in praktischen Übungen erprobt. Für 
den Präventionskurs wird ein Trainermanual bereitgestellt, das für die 
Durchführung des Kurses vollständig die Trainer- und Teilnehmermate-
rialen enthält. Die Schulung wird vom IPG Essen als 5-Tages-Qualifizie-
rung angeboten und durchgeführt (siehe Kapitel I 3.3).
Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger haben somit die Möglichkeit 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, in dem sie die 
Möglichkeit für einen professionalisierten Umgang mit Themen schaf-
fen, die in Beratungssituationen verstärkt auftauchen.
Zudem ist der Träger in der Lage, seine Angebotspalette zu erweitern 
und schafft sich über die Möglichkeit der Refinanzierung des Präventi-
onskurses über die GKV einen Zugang zu einem zusätzlichen Finanzier.
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